
 REGELN 

SICHERHEIT AM 
ARBEITSPLATZ

VERBOT:

  Vornehmen gleichzeitig oder in Kooperation stattfindender 
Arbeiten ohne vorherige Abstimmung und Koordination

VERPFLICHTUNG:

  Vornehmen einer Risikoanalyse unter Einbeziehung der 
betreffenden Mitarbeiter

  Benennen eines Koordinationsverantwortlichen und 
Verstärkung der Überwachung

VERBOT:

  Vornehmen technischer oder organisatorischer Veränderungen 
ohne vorherige Genehmigung

VERPFLICHTUNG:

  Über eine Risikoanalyse verfügen und entsprechende 
Ersatzmaßnahmen definieren 

  Personal zu den Änderungen schulen und Dokumentationen 
auf den neuesten Stand bringen 

ÄNDERUNGSMANAGEMENT

REGEL 11

VERBOT:

  Arbeiten unter oder in der Nähe elektrischer Leitungen, ohne 
einen entsprechenden Sicherheitsabstand einzuhalten

  Arbeiten auf einem Dach (Gebäude, Tank, usw.), ohne dessen 
Stabilität zu prüfen und geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen

  Standort einer fahrbaren Hubarbeitsbühne in ausgefahrener 
Position verändern ohne eine entsprechende Sondergenehmigung

VERPFLICHTUNG:

   Sichern von Werkzeugen und Materialien gegen Herabfallen  
bei Arbeiten in Höhe (> 2 m)

  Absturzsicher anschnallen bei Arbeiten außerhalb des 
gesicherten Bereiches oder auf einer Hubarbeitsbühne

   Verwenden von Gerüsten entsprechend den Anforderungen und 
nur nach Prüfung und Freigabe

ARBEITEN IN HÖHE

REGEL 10

VERBOT:

  Abstellen von Maschinen und Aushubmaterial in weniger als 
einem Meter Entfernung von der Aushubkante

VERPFLICHTUNG:

  Durchführen von Aushub- und Schachtarbeiten nur mit gültiger 
Arbeits- und Schachterlaubnis

  Anwenden von Sicherheitsmaßnahmen für das Befahren von 
engen Räumen, falls erforderlich

  Absperren des Aushubbereiches und kennzeichnen der 
unterirdischen Rohre, Kabel, usw.

AUSHUB- UND SCHACHTARBEITEN

REGEL 9

Im Falle von Abweichungen und 
insbesondere im Falle eines Verstoßes 
gegen eine der Goldenen Regeln 
muss jeder einschreiten. Diese 
gemeinsame Wachsamkeit hilft unsere 
Sicherheitsleistung zu verbessern. 

Die Stop Card ist ein Werkzeug, 
das allen Mitarbeitern von Total und 
seinen Vertragspartnern das Recht 
verleiht, einzugreifen und Arbeiten zu 
unterbrechen, wenn sie das Gefühl haben, 
dass die Handlung bzw. die Situation 
unsicher ist und zu einem Unfall führen 
könnte.

Das Hinterfragen einer besorgniserregenden 
Situation hat für den Anwender keinerlei 
negative Konsequenzen.
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GLEICHZEITIG ODER IN KOOPERATION  
STATTFINDENDE ARBEITEN

REGEL 12

DIE  
GOLDENEN

VON TOTAL



REGEL 1

RISIKOSITUATIONEN

VERBOT:

  Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeiten  
und Fahrzeiten

  Telefonieren und Nutzen der Freisprechanlagen während der Fahrt

VERPFLICHTUNG:

  Zustand, Eignung und Zulässigkeit der Fahrzeuge vor deren 
Nutzung prüfen

  Sicherheitsgurt anlegen

  Benutzen der Fußgängerwege und Handläufe an Treppen

VERKEHR

REGEL 2

VERBOT:

  Verwenden von defekten bzw. für die jeweilige Aufgabe und 
den jeweiligen Arbeitsbereich ungeeigneten Werkzeugen

  Verwenden von Werkzeugen, einschließlich Probe- oder 
Testzubehör, außerhalb der vom Hersteller festgelegten 
Vorgaben

VERPFLICHTUNG:

  Verwenden von in der Arbeitserlaubnis festgelegten 
Werkzeugen und Anpassen der Körperhaltung an die jeweilige 
Belastung

ERGONOMIE UND WERKZEUGE

REGEL 3

VERBOT:

  Umgehen oder Verändern einer Sicherheitsbarriere ohne 
entsprechende Genehmigung

VERPFLICHTUNG:

  Tragen der für die jeweilige Arbeitsaufgabe und den jeweiligen 
Arbeitsbereich festgelegten persönlichen Schutzausrüstung (PSA) 
und deren Benutzung nur in einwandfreiem Zustand

  Tragen spezieller PSA (z.B. PSA gegen Absturz, Rettungsweste), 
falls erforderlich

  Melden von Beschädigungen oder Funktionsstörungen von 
Sicherheitsausrüstungen

SCHUTZAUSRÜSTUNG

REGEL 4

VERBOT:

  Durchführen von Arbeiten ohne die erforderliche Genehmigung  
(z.B. Arbeitserlaubnis)

VERPFLICHTUNG:

    Beurteilen des vorliegenden Risikos vor Beginn einer Arbeit

  Nutzen der erforderlichen Zusatzgenehmigungen

  Einholen einer neuen Arbeitserlaubnis, sobald sich Bedingungen 
oder Arbeitsprozesse geändert haben 

ARBEITSERLAUBNIS

REGEL 5

VERBOT:

  Aufenthalt unter schwebenden Lasten

VERPFLICHTUNG:

  Durchführen einer Gefährdungsbeurteilung, Einhalten des 
Hebeplans und Kennzeichnen des Hebebereichs

  Verwenden von normgerechten, überprüften und in einwandfreiem 
Zustand befindlichen Hebezeugen/Kränen und Zubehör

  Überprüfen, dass die Last ordnungsgemäß angeschlagen und 
gesichert ist

  Benennen eines Verantwortlichen für die Arbeit und ständiges 
Unter-Kontrolle-Halten der bewegten Last 

HEBEN VON LASTEN

REGEL 6

VERBOT:

  Vornehmen von Eingriffen an Systemen, ohne vorher zu 
kontrollieren und sicherzustellen, dass die Ausrüstung energie- 
und produktfrei ist (es sei denn, es liegt eine entsprechende 
Sondergenehmigung vor)

VERPFLICHTUNG:

  Beachten der mit der Arbeitserlaubnis verbundenen 
Anweisungen zum Trennen der Systeme (z.B. Freischalt- und 
Steckscheibenplan)

  Prüfen der Systemtrennungen/Sicherungen, ihrer 
Kennzeichnungen und Wirksamkeit vor dem Eingriff sowie deren 
Entfernung vor der Wiederinbetriebnahme

ENERGIEBEAUFSCHLAGTE SYSTEME

REGEL 7

VERBOT:

  Befahren enger Räume, ohne zuvor die Steckscheiben/
Sicherheitsvorkehrungen und die Atmosphäre zu prüfen

VERPFLICHTUNG:

  Einschätzen der Gefahren wie Ersticken, Sturz, Explosion, 
Quetschung, Ertrinken usw. sowie Ableiten und Dokumentieren 
von Gegenmaßnahmen

  Ständige Überwachung durch einen Sicherheitsposten

  Verfügen über einen Rettungsplan

BEFAHREN ENGER RÄUME

REGEL 8

VERBOT:

 Rauchen außerhalb der zulässigen Bereiche

  Fahren oder arbeiten unter dem Einfluss von Alkohol

 Fahren oder arbeiten unter dem Einfluss von Drogen

VERPFLICHTUNG:

  Vor selten durchgeführten oder komplexen Arbeiten bzw. im Fall 
einer abweichenden Situation die vorliegenden Risiken analysieren 
und eine Gefährdungsbeurteilung durchführen

  Dem zuständigen Verantwortlichen abweichende Situationen 
melden, deren Korrektur gewährleisten, Maßnahmen zur 
Risikominderung einsetzen und die betroffenen Mitarbeiter 
informieren

  An- und Abfahren von Anlagen nur unter Beachtung einer präzisen 
schriftlichen Arbeitsanweisung


